
www.police.be.ch

Wenn die Party zum Albtraum wird:  
K.o.-Tropfen machen  
dich willenlos.

Schau auf dein Glas.

Vorsicht ist geboten bei:
• Spendierten Getränken
• Geschmacklicher Veränderung des Getränks
• Unbekannten Personen, die, z.B. bei Unwohlsein, 

sofort Hilfe anbieten

Wie schütze ich mich?
• Achtung! Alkohol macht unvorsichtig.
• Getränk nicht unbeobachtet stehen lassen
• Kein offenes Getränk von unbekannten Personen 

annehmen
• Getränke nur direkt von Personal annehmen

Wie verhalte ich mich bei Verdacht?
Informieren Sie bei Unwohlsein Ihnen vertraute  
Personen oder das Personal. Lassen Sie  
sich von einer Vertrauensperson betreuen.

Was, wenn es trotzdem passiert?
Lassen Sie Ihnen vertraute Personen die  
Rettungskräfte oder den Arzt alarmieren: 
• Sanität: 144 
• Polizei: 112 / 117
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